
 
Gemeinsame Richtlinien der Landesmedienanstalten  

für die Werbung, die Produktplatzierung, das Sponsoring  
und das Teleshopping im Fernsehen (WerbeRL / FERNSEHEN) 

(i.d.F. vom 23. Februar 2010) 
 
 
Aufgrund des § 46 i.V.m. §§ 7, 7a, 8, 8a, 44, 45 und 45 a des Rundfunkstaatsvertra-
ges (Artikel 1 des Staatsvertrages über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 
31. August 1991, zuletzt geändert durch den Dreizehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag) haben die Landesmedienanstalten 
 
 
Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), 
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), 
Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), 
Bremische Landesmedienanstalt (brema), 
Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH), 
Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR), 
Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern (MMV), 
Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM), 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), 
Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK), 
Landesmedienanstalt Saarland (LMS), 
Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM), 
Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA), 
Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) 
 
 
die folgenden gemeinsamen Richtlinien für die Werbung, die Produktplatzierung und 
das Sponsoring im Fernsehen beschlossen:  
 
Die nachfolgenden Richtlinien, die nach § 46 RStV zur Durchführung der §§ 7, 7a, 8, 
8a, 44, 45 und 45 a zu erlassen sind, dienen der Konkretisierung der im Dreizehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag neugefassten Regelungen zu den Werbe- und 
Sponsormöglichkeiten der privaten Rundfunkveranstalter zur Finanzierung ihrer Pro-
gramme. Der Dreizehnte Rundfunkänderungsstaatsvertrag setzt seinerseits die Re-
gelungen der Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2007 (Richtlinie über Audiovisuelle Mediendienste) zur Änderung 
der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit 
(Fernsehrichtlinie) in nationales Recht um. Er ist dem europäischen Rechtsrahmen 
verpflichtet, indem er den Auswirkungen des Strukturwandels, der Verbreitung der 
Informations- und Kommunikationstechnologien und den technologischen Entwick-
lungen auf die Geschäftsmodelle und insbesondere auch auf die Finanzierung des 
kommerziellen Rundfunks mit dem Ziel Rechnung trägt, die bestehenden Beschrän-
kungen für die Werbung weiter zu lockern. So hat der Gesetzgeber auch von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, Produktplatzierung unter bestimmten Voraussetzun-
gen zu ermöglichen, im Interesse des Zuschauers die Erkennbarkeit von Werbung 
aber zu sichern und zu stärken. Dies ist in den nachfolgenden Richtlinien berücksich-
tigt. 
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13. Rundfunkstaatsvertrag  

(i.d.F. vom 10.09.2009) 
 

 
Werberichtlinien / Fernsehen 

(i.d.F. vom 23.02.2010) 

§ 2 RStV 
Begriffsbestimmungen 

Ziffer 1  
Begriffsbestimmungen 

 
(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 
... 

 
Nicht als Werbung gelten insbesondere  

§ 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV  
Werbung jede Äußerung bei der Aus-
übung eines Handels, Gewerbes, 
Handwerks oder freien Berufs, die im 
Rundfunk von einem öffentlich-
rechtlichen oder einem privaten Veran-
stalter oder einer natürlichen Person 
entweder gegen Entgelt oder eine ähnli-
che Gegenleistung oder als Eigenwer-
bung gesendet wird, mit dem Ziel, den 
Absatz von Waren oder die Erbringung 
von Dienstleistungen, einschließlich un-
beweglicher Sachen, Rechte und Ver-
pflichtungen, gegen Entgelt zu fördern. 
§ 7 Abs. 9 bleibt unberührt. 
 

1. Hinweise auf das eigene Programm 
(z.B. Programmhinweise und -trailer, Ei-
genpromotion im Sinne der Ziffer 9 Abs. 1 
Nr. 1 u. 2 dieser Richtlinie); 
 
2. Hinweise auf Begleitmaterialien zu 
Sendungen (im Sinne der Ziffer 9 Abs. 2 
dieser Richtlinie und des § 45 Abs. 2 
RStV); 
 
3. unentgeltliche Beiträge im Dienst der 
Öffentlichkeit einschließlich von Spenden-
aufrufen zu Wohlfahrtszwecken im Sinne 
des § 7 Abs. 9 Satz 3 sowie § 45 Abs. 2 
RStV; 
  
4. gesetzliche Pflichthinweise nach § 45 
Abs. 2 RStV (z.B. im Sinne von § 5 
Glücksspielstaatsvertrag [GlüStV] sowie 
für OTC-Produkte nach § 4 Abs. 5 Heilmit-
tel-Werbegesetz [HWG]); 

  
§ 2 Abs. 2 Nr. 8 RStV  

Schleichwerbung die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistun-
gen, Namen, Marken oder Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in Sen-
dungen, wenn sie vom Veranstalter ab-
sichtlich zu Werbezwecken vorgesehen 
ist und mangels Kennzeichnung die All-
gemeinheit hinsichtlich des eigentlichen 
Zweckes dieser Erwähnung oder Dar-
stellung irreführen kann. Eine Erwäh-
nung oder Darstellung gilt insbesondere 
dann als zu Werbezwecken beabsich-
tigt, wenn sie gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung erfolgt. 

 



Gemeinsame WerbeRL der Landesmedien- 
anstalten / FERNSEHEN (23.02.2010)     

   

4

  
§ 2 Abs. 2 Nr. 9 RStV  

Sponsoring jeder Beitrag einer natürli-
chen oder juristischen Person oder einer 
Personenvereinigung, die an Rundfunk-
tätigkeiten oder an der Produktion audi-
ovisueller Werke nicht beteiligt ist, zur 
direkten oder indirekten Finanzierung 
einer Sendung, um den Namen, die 
Marke, das das Erscheinungsbild der 
Person oder Personenvereinigung, ihre 
Tätigkeit oder ihre Leistungen zu för-
dern. 

 

  
§ 2 Abs. 2 Nr. 10 RStV  

Teleshopping die Sendung direkter An-
gebote an die Öffentlichkeit für den Ab-
satz von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, einschließlich unbe-
weglicher Sachen, Rechte und Ver-
pflichtungen, gegen Entgelt. 

 

  
§ 2 Abs. 2 Nr. 11 RStV Ziffer 1 Absatz 2 

Produktplatzierung die gekennzeichnete 
Erwähnung oder Darstellung von Wa-
ren, Dienstleistungen, Namen, Marken, 
Tätigkeiten eines Herstellers von Waren 
oder eines Erbringers von Dienstleis-
tungen in Sendungen gegen Entgelt 
oder eine ähnliche Gegenleistung mit 
dem Ziel der Absatzförderung. Die kos-
tenlose Bereitstellung von Waren oder 
Dienstleistungen ist Produktplatzierung, 
sofern die betreffende Ware oder 
Dienstleistung von bedeutendem Wert 
ist. 

Für die Bewertung, ob eine kostenlos be-
reit gestellte Ware oder Dienstleistung für 
die Produktion von bedeutendem Wert ist, 
gelten die folgenden Grundsätze: 
 
1. Die Bestimmung des bedeutenden Wer-
tes erfolgt für jede einzelne Ware oder 
Dienstleistung gesondert. Eine Addition 
der Werte der einzelnen Produkte findet 
nicht statt. Erfolgen allerdings mehrere 
Leistungen durch den gleichen Partner, 
werden die Leistungen wertmäßig addiert. 
Außer Betracht bleiben insbesondere Ge-
genstände und Immobilien, die nicht im 
Handel frei erhältlich sind sowie Waren 
oder Dienstleistungen, die in der Produkti-
on als solche nicht unmittelbar sichtbar 
sind. 

 2. Wann eine Ware oder Dienstleistung 
von bedeutendem Wert ist, ist für die je-
weilige Produktion gesondert zu bestim-
men. Als relevante Grenze für die Be-
stimmung des bedeutenden Wertes wird 1 
Prozent der Produktionskosten ab einer 
Untergrenze von 1000,- Euro festgelegt. 
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 Ziffer 1 Absatz 3 
 Themenplatzierung ist die Programminte-

gration werblicher Aussagen bezüglich 
bestimmter Produkt- oder Dienstleistungs-
gattungen gegen Entgelt oder eine ähnli-
che Gegenleistung mit dem Ziel der Ab-
satzförderung.  
Themenplatzierung insbesondere wirt-
schaftlicher, politischer, religiöser oder 
weltanschaulicher Art ist unzulässig. 

  
§ 7 RStV 

Werbegrundsätze,  
Kennzeichnungspflichten 

Ziffer 2 
Werbegrundsätze 

 Ziffer 2 Absatz 1 
(1) Werbung und Teleshopping dürfen 
nicht 
 
1. die Menschenwürde verletzen, 
 
2. Diskriminierungen aufgrund von Ge-
schlecht, Rasse oder ethnischer Her-
kunft, Staatsangehörigkeit, Religion o-
der Glauben, Behinderung, Alter oder 
sexueller Orientierung beinhalten oder 
fördern, 
3. irreführen oder den Interessen der 
Verbraucher schaden, oder 
 
4. Verhaltensweisen fördern, die die 
Gesundheit oder Sicherheit sowie in 
hohem Maße den Schutz der Umwelt 
gefährden. 

Neben § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 RStV finden 
spezialgesetzliche Regelungen zu Wer-
bung und Teleshopping, zum Verbrau-
cherschutz, zum Schutz der Umwelt sowie 
zum Wettbewerbsrecht Anwendung. Ins-
besondere sind die in ihnen enthaltenen 
Werbeverbote oder inhaltlichen Ein-
schränkungen der Werbung zu beachten. 

  
 Ziffer 2 Absatz 2 
(2) Werbung oder Werbetreibende dür-
fen das übrige Programm inhaltlich und 
redaktionell nicht beeinflussen. Satz 1 
gilt für Teleshopping-Spots, Teleshop-
ping-Fenster und deren Anbieter ent-
sprechend. 

Zur Sicherung der Unabhängigkeit der 
Programmgestaltung darf der Rundfunk-
veranstalter Werbetreibenden keinen Ein-
fluss auf die Programmgestaltung einräu-
men. Dies bedeutet insbesondere, dass 
Einzelheiten des Programms nicht den 
Vorgaben der Werbetreibenden angepasst 
werden dürfen. Unzulässig ist auch eine 
Einflussnahme der Werbetreibenden auf 
die Platzierung von Sendungen im Umfeld 
der Werbung. 
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 Ziffer 2 Absatz 3 
 Zu beachten sind insbesondere die Ju-

gendschutzgesetze, die Vorschriften über 
das Verbot der Tabakwerbung im Vorläu-
figen Tabakgesetz sowie die Werbebe-
schränkungen für Medikamente und Heil-
mittel im Heilmittelwerbegesetz. 

  
§ 7 Abs. 10 Ziffer 2 Absatz 4 

Werbung und Teleshopping für alkoholi-
sche Getränke dürfen den übermäßigen 
Genuss solcher Getränke nicht fördern. 

Darüber hinaus finden die einschlägigen 
Verhaltensregeln des Deutschen Werbe-
rates über die kommerzielle Kommunika-
tion für alkoholhaltige Getränke in der je-
weils geltenden Fassung Anwendung. 

  
 Ziffer 2 Absatz 5 
 Der Schutz von Kindern und Jugendlichen 

in der Werbung und im Teleshopping ist in 
§ 6 JMStV sowie in Ziffer 7 der Jugend-
schutzrichtlinien (JuSchRiL) der Landes-
medienanstalten in der jeweils geltenden 
Fassung geregelt. 

  

§ 7 Abs. 3 RStV 
Ziffer 3 

Kennzeichnungspflichten 
 Ziffer 3  

Absatz 1 - Werbung 
Werbung und Teleshopping müssen als 
solche leicht erkennbar und vom redak-
tionellen Inhalt unterscheidbar sein. 
  
In der Werbung und im Teleshopping 
dürfen keine Techniken der unter-
schwelligen Beeinflussung eingesetzt 
werden.  
 
Auch bei Einsatz neuer Werbetechniken 
müssen Werbung und Teleshopping 
dem Medium angemessen durch opti-
sche oder akustische Mittel oder räum-
lich eindeutig von anderen Sendungstei-
len abgesetzt sein. 

1. Der Beginn der Fernsehwerbung muss 
durch ein optisches Signal (Werbelogo) 
eindeutig gekennzeichnet und für den Zu-
schauer erkennbar sein.  
 
2. Eine Kennzeichnung der Fernsehwer-
bung am Ende oder zwischen den einzel-
nen Werbespots ist nicht erforderlich.  
 
3. Die Kennzeichnung des Endes der 
Werbesendung ist allerdings notwendig, 
wenn andernfalls die Werbung vom nach-
folgenden Programm nicht eindeutig ab-
gesetzt ist. 
 
4. Das Werbelogo muss sich vom Sender-
logo und von den zur Programmankündi-
gung verwendeten Logos deutlich unter-
scheiden. 
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5. Das Werbelogo soll mindestens 3 Se-
kunden den gesamten Bildschirm ausfül-
len. Das Logo kann ein Fest- oder Be-
wegtbild sein. 
 
6. Das Logo muss den Schriftzug "Wer-
bung" enthalten; benutzt der Fernsehver-
anstalter über einen längeren Zeitraum 
nur ein unverwechselbares und ansonsten 
im Programm nicht benutztes Logo für die 
Werbeankündigung, so kann er auf den 
Schriftzug "Werbung" verzichten. 
 
7. Die laufende Sendung oder Elemente 
der nachfolgenden Sendung (Bild 
und/oder Ton) dürfen nicht Bestandteil des 
Werbelogos sein. 

  
 

§ 7 Abs. 4 RStV 
Ziffer 3  

Absatz  2 -  Bildschirmteilung  
(Split Screen) 

Eine Teilbelegung des ausgestrahlten 
Bildes mit Werbung ist zulässig, wenn 
die Werbung vom übrigen Programm 
eindeutig optisch getrennt und als sol-
che gekennzeichnet ist.  
 
Diese Werbung wird auf die Dauer der 
Spotwerbung nach §§ 16 und 45 ange-
rechnet.  
 
§ 7a Abs.1 gilt entsprechend. 

1. Unter Teilbelegung der ausgestrahlten 
Bilder (Split Screen) ist die parallele Aus-
strahlung redaktioneller und werblicher 
Inhalte zu verstehen. Die Trennung von 
Werbung und Programm erfolgt durch die 
räumliche Aufteilung des Bildschirms. Ein 
Split Screen kann sowohl durch Spotwer-
bung in einem gesonderten Fenster als 
auch durch optisch hinterlegte Laufband-
werbung erfolgen. 
 
2. Split Screen ist nur zulässig, wenn die 
Werbung durch eindeutige optische Mittel 
vom übrigen Programm getrennt und als 
solche gekennzeichnet wird. Eindeutigkeit 
ist insbesondere gegeben, wenn das 
Werbefenster während des gesamten Ver-
laufs durch den Schriftzug "Werbung" vom 
redaktionellen Teil des Programms abge-
grenzt ist. 
 
3. Die Werbung im Split Screen ist auf die 
Dauer der Spotwerbung nach § 45 Abs. 1 
RStV unabhängig von der Größe der 
Werbeeinblendung vollständig anzurech-
nen. Dies gilt auch für Laufbandwerbung. 
 
4. Bei der Übertragung von Gottesdiens-
ten sowie in Sendungen für Kinder ist Split 
Screen unzulässig. 
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§ 7 Abs. 5 RStV 

Ziffer 3  
Absatz 3 - Dauerwerbesendungen 

 
Dauerwerbesendungen sind zulässig, 
wenn der Werbecharakter erkennbar im 
Vordergrund steht und die Werbung ei-
nen wesentlichen Bestandteil der Sen-
dung darstellt. Sie müssen zu Beginn 
als Dauerwerbesendung angekündigt 
und während ihres gesamten Verlaufs 
als solche gekennzeichnet werden.  
 
Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Tele-
shopping. 

1. Dauerwerbesendungen sind Sendun-
gen von mindestens 90 Sekunden Dauer, 
in denen Werbung redaktionell gestaltet 
ist, der Werbecharakter erkennbar im Vor-
dergrund steht und die Werbung einen 
wesentlichen Bestandteil der Sendung 
darstellt. 
 
2. Sie sind im Fernsehen zulässig, wenn 
sie unmittelbar vor Beginn entsprechend 
einer Werbekennzeichnung (Werbelogo) 
als "Dauerwerbesendung" angekündigt 
und während des gesamten Verlaufs mit 
dem Schriftzug "Werbesendung" oder 
"Dauerwerbesendung" gekennzeichnet 
werden. Der Schriftzug muss sich durch 
Größe, Form und Farbgebung deutlich 
lesbar vom Hintergrund der laufenden 
Sendung abheben. 
 
3. Andere Ankündigungen und Kenn-
zeichnungen sind unzulässig. 
 
4. Dauerwerbesendungen für Kinder sind 
unzulässig. 

  

§ 7 Abs. 6 
Ziffer 3 

Absatz 4 - Virtuelle Werbung 
Die Einfügung virtueller Werbung in 
Sendungen ist zulässig, wenn  

 

 1. Zu Beginn und am Ende von Sendun-
gen, in denen virtuelle Werbung eingefügt 
wird, muss der Zuschauer optisch oder 
akustisch darauf hingewiesen werden, 
dass die am Ort der Übertragung vorhan-
dene Werbung durch nachträgliche Bild-
bearbeitung verändert wird. 

1.durch sie eine am Ort der Übertragung 
ohnehin bestehende Werbung ersetzt 
wird. 

2. Durch virtuelle Werbung dürfen keine 
neuen Werbeflächen geschaffen werden. 

Satz 1 gilt auch für Teleshopping. Ande-
re Rechte bleiben unberührt.  
 

3. Am Ort der Übertragung vorhandene 
statische Werbung darf nicht durch Wer-
bung mit Bewegtbildern ersetzt werden. 

 4. Die Einfügung virtueller Werbung für 
Produkte oder Dienstleistungen, für die 
Werbung nach diesem Staatsvertrag oder 
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen 
verboten ist, ist unzulässig. 
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§ 7 Abs. 7 Satz 1 

 

Ziffer 4  
Schleichwerbung und  

Produktplatzierung 
Schleichwerbung, Produkt- und The-
menplatzierung sowie entsprechende 
Praktiken sind unzulässig. 
 

1. Das Darstellen von gewerblichen Wa-
ren oder deren Herstellern, von Dienstleis-
tungen oder deren Anbietern außerhalb 
von Werbesendungen ist keine Schleich-
werbung, wenn es aus überwiegend pro-
grammlich-dramaturgischen Gründen, 
insbesondere zur Darstellung der realen 
Umwelt, sowie zur Wahrnehmung von In-
formationspflichten erfolgt.  
 
2. Dies gilt sowohl für Eigen- und auch 
Co-, Auftrags- und Kaufproduktionen. 
 
3. Ob die Erwähnung oder Darstellung von 
Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken 
oder Tätigkeiten eines Herstellers von Wa-
ren oder eines Erbringers von Dienstleis-
tungen im Programm vom Veranstalter 
absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen 
ist und die Allgemeinheit hinsichtlich des 
eigentlichen Zwecks dieser Erwähnung 
oder Darstellung irreführen kann, ist im 
Einzelfall an Hand von Indizien (z.B. In-
tensität der Darstellung, Alleinstellungsin-
diz) festzustellen. 
 
4. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt 
insbesondere dann als zu Werbezwecken 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt. 
 
5. Auch bei zulässiger Darstellung von 
Produkten und Dienstleistungen ist nach 
Möglichkeit durch die redaktionelle Gestal-
tung die Förderung werblicher Interessen 
zu vermeiden. 

  
§ 7 Abs. 7 Satz 2  

Soweit in den §§ 15 und 44 Ausnahmen 
zugelassen sind, muss Produktplatzie-
rung folgende Voraussetzungen erfül-
len: 

 

1. Die redaktionelle Verantwortung und 
Unabhängigkeit hinsichtlich Inhalt 
und Sendeplatz müssen unbeeinträch-
tigt bleiben, 

 

2. die Platzierung darf nicht unmittelbar  
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zu Kauf, Miete oder Pacht von Waren 
oder Dienstleistungen auffordern, insbe-
sondere nicht durch spezielle verkaufs-
fördernde Hinweise auf diese Waren 
oder Dienstleistungen, und 
3. das Produkt darf nicht zu stark  her-
ausgestellt werden; dies gilt auch für 
kostenlos zur Verfügung gestellte ge-
ringwertige Güter. 
 

6. Eine Produktplatzierung muss redaktio-
nell gerechtfertigt sein. Dies ist der Fall, 
wenn das Produkt aus überwiegend pro-
grammlich-dramaturgischen Gründen in 
die Handlung oder den Ablauf integriert 
wird oder die Verwendung oder Darstel-
lung des Produkts als Information zur Ver-
deutlichung des Inhalts der Sendung  not-
wendig ist. 
Dem Produkt darf bei seiner Platzierung 
keine auffällige Stellung im Sendungsver-
lauf eingeräumt werden.  
Ob ein Produkt zu stark herausgestellt 
wird, ist im Einzelfall anhand von Indizien 
(z.B. Art, Dauer und Intensität der Darstel-
lung) festzustellen. 

Auf eine Produktplatzierung ist eindeutig 
hinzuweisen.  
Sie ist zu Beginn und zum Ende einer 
Sendung sowie bei deren Fortsetzung 
nach einer Werbeunterbrechung oder im 
Hörfunk durch einen gleichwertigen 
Hinweis angemessen zu kennzeichnen. 

7. Die Produktplatzierung ist jedenfalls 
dann angemessen gekennzeichnet und für 
den Zuschauer erkennbar, wenn die 
Kennzeichnung zu Beginn und zum Ende 
einer Sendung sowie bei deren Fortset-
zung nach einer Werbeunterbrechung für 
die Dauer von mindestens 3 Sekunden die 
Abkürzung „P“ als senderübergreifendes 
Logo für Produktplatzierungen enthält. 

 Die Kennzeichnung der Produktplatzie-
rung durch ein senderübergreifendes Logo 
ist durch Einblendung eines erläuternden 
Hinweises zu ergänzen (wie z. B. „Unter-
stützt durch Produktplatzierungen“). 
 
8. Darüber hinaus kann auf den Produkt-
platzierer vor Beginn und/oder nach Ende 
der Sendung hingewiesen werden. Die 
zusätzliche Einblendung eines Markenlo-
gos ist möglich. Weitere Hinweise im Tele-
text und/oder im Internet sind zulässig. 

 9. Ausstatterhinweise im Sinne der Ziffer 
12 dieser Richtlinie bleiben unberührt. 

Die Kennzeichnungspflicht entfällt für 
Sendungen, die nicht vom Veranstalter 
selbst oder von einem mit dem Veran-
stalter verbundenen Unternehmen pro-
duziert oder in Auftrag gegeben worden 
sind, wenn nicht mit zumutbarem Auf-
wand ermittelbar ist, ob Produktplatzie-

10. Fremdproduktionen 
Als zumutbarer Aufwand gilt jedenfalls, 
wenn der Veranstalter den Verkäufer in 
vertraglicher oder sonstiger Weise zur 
Vorlage einer Erklärung auffordert, ob die 
Sendung Produktplatzierung enthält. 
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rung enthalten ist; hierauf ist hinzuwei-
sen. 

Der Hinweis hat im Zusammenhang mit 
der Sendung und/oder mit Programman-
kündigungen zur Sendung im Videotext 
oder anderen Medien zu erfolgen. 

Die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 
und die Landesmedienanstalten legen 
eine einheitliche Kennzeichnung fest.“ 

 

 11. Darüber hinaus findet der zwischen 
den Rundfunkveranstaltern, den Verbän-
den der werbetreibenden Wirtschaft und 
der Produzenten vereinbarte Verhaltens-
kodex zu Produktplatzierungen in der 
Fassung vom XX.XX. 2010 Anwendung. 

§ 7 Abs. 8  
In der Fernsehwerbung und beim Tele-
shopping im Fernsehen dürfen keine 
Personen auftreten, die regelmäßig 
Nachrichtensendungen oder Sendungen 
zum politischen Zeitgeschehen vorstel-
len. 

 

  

§ 7 Abs. 9 
Ziffer 5 

Soziale Appelle 
Werbung politischer, weltanschaulicher 
oder religiöser Art ist unzulässig. Satz 1 
gilt für Teleshopping entsprechend. Un-
entgeltliche Beiträge im Dienst der Öf-
fentlichkeit einschließlich von Spenden-
aufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten 
nicht als Werbung im Sinne von Satz 1. 
§ 42 bleibt unberührt. 

Bei Sozialen Appellen (Social Advertising) 
im Sinne von § 7 Absatz 9 Satz 3 RStV 
handelt es sich um vom Veranstalter un-
entgeltlich ausgestrahlte Beiträge, die ei-
nen direkten oder indirekten Aufruf zu ver-
antwortlichem, sozial erwünschtem Ver-
halten enthalten oder über die Folgen in-
dividuellen Verhaltens aufklären (z.B. Auf-
rufe, die die Gesundheit, die Sicherheit 
der Verbraucher oder den Schutz der 
Umwelt fördern sowie Aufrufe für wohltäti-
ge Zwecke). 

  
§ 7 Abs. 11  

(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten auch 
für Teleshoppingkanäle. 
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§ 7a 
Einfügung von Werbung und Tele-

shopping 

Ziffer 6 
Einfügung von Werbung und 

Teleshopping 
§ 7a Abs. 1 Ziffer 6  Absatz 1 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten 
sowie Sendungen für Kinder dürfen 
nicht 
durch Werbung oder Teleshopping-
Spots unterbrochen werden. 

Sendungen für Kinder sind solche, die 
sich nach Inhalt, Form oder Sendezeit 
überwiegend an unter 14-jährige wenden. 
Einzelne Sendungen, die durch verbin-
dende Elemente so gestaltet sind, dass 
sie wie eine einheitliche Kindersendung 
erscheinen, gelten ebenfalls als Kinder-
sendung. 

  
§ 7a Abs. 2 Ziffer 6  Absatz 2 

(2) Einzeln gesendete Werbe- und Tele-
shopping-Spots im Fernsehen müssen 
die Ausnahme bleiben; dies gilt nicht bei 
der Übertragung von Sportveranstaltun-
gen. 
 

Fernsehwerbespots und Teleshop-
pingspots werden in der Regel als Block-
werbung ausgestrahlt (wenigstens zwei 
unmittelbar hintereinander folgende Wer-
be- oder Teleshoppingspots). 

  
§ 7a Abs. 2 Satz 2 Ziffer 6  Absatz 3 

Die Einfügung von Werbe- oder Tele-
shopping-Spots im Fernsehen darf 
den Zusammenhang von Sendungen 
unter Berücksichtigung der natürlichen 
Sendeunterbrechungen sowie der Dau-
er und der Art der Sendung nicht beein-
trächtigen noch die Rechte von Recht-
einhabern verletzen. 

Sie beeinträchtigen jedenfalls dann nicht 
den Charakter einer Fernsehsendung, 
wenn sie in einem natürlichen Einschnitt 
der Sendung erfolgt, der unabhängig von 
der Werbeschaltung auch als solcher für 
sich erkennbar ist. 

  
§ 7a Abs. 3 Ziffer 6  Absatz 4 

(3) Filme mit Ausnahme von Serien, 
Reihen und Dokumentarfilmen sowie 
Kinofilme 
und Nachrichtensendungen dürfen für 
jeden programmierten Zeitraum von 
mindestens 30 Minuten einmal für Fern-
sehwerbung oder Teleshopping unter-
brochen werden. 

1. Reihen bestehen aus mehreren Sen-
dungen, die durch gemeinsame themati-
sche, inhaltliche und formale Schwerpunk-
te ein gemeinsames Konzept aufweisen 
und in einem zeitlichen Zusammenhang 
ausgestrahlt werden. 
 
2. Kinofilme, die als Reihe ausgestrahlt 
werden, dürfen nach Maßgabe von § 7a 
Abs. 3 für  jeden programmierten Zeitraum 
von mindestens 30 Minuten einmal für 
Fernsehwerbung oder Teleshopping un-
terbrochen werden. 
 
3. Für den programmierten Zeitraum gilt 
das Bruttoprinzip. 
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 Ziffer 7 
Sponsoring 

 Ziffer 7 Absatz 1 
 Sponsoring stellt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 9 

eine eigenständige Finanzierungsform 
neben den Werbeeinnahmen dar. Es un-
terliegt nicht den Werberegelungen der  
§§ 7 und 45 Abs. 1 RStV. 

  
 Ziffer 7  Absatz 2 
 Absatz 1 gilt auch für Kurzsendungen wie 

z.B. Wetterberichte. Das Sponsern von 
Werbung, wie z.B. Spotwerbung, Dauer-
werbesendungen oder Teleshopping-
Fenstern, ist unzulässig. 

  
§ 8 Abs. 1 Ziffer 7  Absatz 3 

Bei Sendungen, die ganz oder teilweise 
gesponsert werden, muss zu Beginn 
oder am Ende der Sendung auf die Fi-
nanzierung durch den Sponsor in ver-
tretbarer Kürze und in angemessener 
Weise deutlich hingewiesen werden; der 
Hinweis ist in diesem Rahmen auch 
durch Bewegtbild möglich. 

1. Der Hinweis auf den Sponsor darf nur 
den Zeitraum beanspruchen, der erforder-
lich ist, den Hinweis auf die Fremdfinan-
zierung durch den Sponsor deutlich wahr-
zunehmen. 

Neben oder anstelle des Namens des 
Sponsors kann auch dessen Firmenem-
blem oder eine Marke, ein anderes 
Symbol des Sponsors, ein Hinweis auf 
seine Produkte oder Dienstleistungen 
oder ein entsprechendes unterschei-
dungskräftiges Zeichen eingeblendet 
werden. 

2. Neben oder anstelle des Namens des 
Sponsors kann auch dessen Firmenemb-
lem oder eine Marke, ein anderes Symbol 
des Sponsors, ein Hinweis auf seine Pro-
dukte oder Dienstleistungen oder ein ent-
sprechendes unterscheidungskräftiges 
Zeichen eingeblendet werden. 

 3. Der Hinweis ist in diesem Rahmen auch 
durch Bewegtbild möglich. 

  
 Ziffer 7  Absatz 4 
 Der Sponsorhinweis muss einen eindeuti-

gen Bezug zur gesponserten Sendung 
herstellen und darf außer einem image-
prägenden Slogan keine zusätzlichen 
werblichen Aussagen zu Sponsor, Produk-
ten oder Marken beinhalten. 

  
 Ziffer 7  Absatz 5 
 1. Der Sponsorhinweis muss mindestens 

am Anfang oder am Ende der Sendung 
erfolgen. 

 2. Ein Hinweis auf den Sponsor innerhalb 
einer Sendung vor und nach jeder Werbe-
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schaltung ist zulässig. 
  

 Ziffer 7  Absatz 6 
 1. In Hinweisen auf gesponserte Sendun-

gen dürfen der oder die Sponsoren der 
gesponserten Sendung erwähnt werden. 

 2. Programmhinweise dürfen nicht ge-
sponsert werden. 

§ 8 Abs. 2  
Inhalt und Programmplatz einer ge-
sponserten Sendung dürfen vom 
Sponsor nicht in der Weise beeinflusst 
werden, dass die redaktionelle Verant-
wortung und Unabhängigkeit des Rund-
funkveranstalters beeinträchtigt werden. 
 

 

  
§ 8 Abs. 3 Ziffer 7  Absatz 7 

Gesponserte Sendungen dürfen nicht 
zum Verkauf, zum Kauf oder zur Miete 
oder Pacht von Erzeugnissen oder 
Dienstleistungen des Sponsors oder 
eines Dritten, vor allem durch entspre-
chende besondere Hinweise, anregen.  
 

Eine gesponserte Sendung regt in der 
Regel zum Verkauf, zum Kauf oder zur 
Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder 
Dienstleistungen des Sponsors oder eines 
Dritten an, wenn 
 
1. in der Sendung Erzeugnisse oder 
Dienstleistungen vorgestellt, allgemein 
empfohlen oder sonst als vorzugswürdig 
herausgestellt werden, die der Sponsor 
oder ein Dritter in der Sendung anbietet; 
 
2. in einer Fernsehsendung, die aus der 
Übertragung von Sportveranstaltungen, 
kulturellen Veranstaltungen oder Ereignis-
sen ähnlicher Art besteht, im Wesentli-
chen Waren, Dienstleistungen, Namen, 
Marken oder Tätigkeiten auf Banden, 
Werbereitern oder sonstigen Gegenstän-
den erkennbar sind, deren Hersteller oder 
Erbringer der Sponsor oder ein Dritter ist. 

  
§ 8 Abs. 4 Ziffer 7  Absatz 8 

Sendungen dürfen nicht von Unterneh-
men gesponsert werden, deren Haupttä-
tigkeit die Herstellung oder der Verkauf 
von Zigaretten und anderen Tabaker-
zeugnissen ist. 

Werbeverbote außerhalb der Regelungen 
des RStV umfasssen in der Regel auch 
Sponsorverbote (Sportwetten, Glücksspie-
le, Tabak- und Arzneimittelwerbung). 

§ 8 Abs. 5  
Beim Sponsoring von Sendungen durch 
Unternehmen, deren Tätigkeit die Her-
stellung oder den Verkauf von Arznei-
mitteln und medizinischen Behandlun-
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gen umfasst, darf für den Namen oder 
das Image des Unternehmens gespon-
sert werden, nicht jedoch für bestimmte 
Arzneimittel oder medizinische Behand-
lungen, die nur auf ärztliche Verordnung 
erhältlich sind. 
 
  

§ 8 Abs. 6 Ziffer 7  Absatz 9 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischenInformation dürfen nicht 
gesponsert werden.  

Politische, weltanschauliche oder religiöse 
Vereinigungen dürfen Sendungen nicht 
sponsern. 

In Kindersendungen und Sendungen 
religiösen Inhalts ist das Zeigen von 
Sponsorenlogos untersagt. 
 

 

§ 8 Abs. 7 & 8  
(8) § 7 Abs. 1, 3 und Abs. 8 bis 10 gel-
ten entsprechend. 

 

  
 Ziffer 7  Absatz 10 
 Das Einsetzen von Namen von Unter-

nehmen, Produkten oder Marken als Sen-
dungstitel (Titelsponsoring) ist zulässig, 
wenn 
 
1. die allgemeinen Anforderungen nach  
§ 2 Abs. 2 Nr. 9 und § 8 Abs. 2 bis 6 RStV 
erfüllt sind; 
 
2. bei der Erwähnung des Namens, des 
Firmenemblems, Produktnamens oder 
einer Marke im Titel der Sendung keine 
werblichen Effekte in den Vordergrund 
rücken. 

  

§ 8a Gewinnspiele 
Ziffer 8 

Preisauslobungen/Gewinnspiele 
(1) Gewinnspielsendungen und Ge-
winnspiele sind zulässig. Sie unterliegen 
dem Gebot der Transparenz und des 
Teilnehmerschutzes. Sie dürfen nicht 
irreführen und den Interessen der Teil-
nehmer nicht schaden. Insbesondere ist 
im Programm über die Kosten der Teil-
nahme, die Teilnahmeberechtigung, die 
Spielgestaltung sowie über die Auflö-
sung der gestellten Aufgabe zu informie-
ren. Die Belange des Jugendschutzes 
sind zu wahren. Für die Teilnahme darf 

Bei der Auslobung von Geld- und Sach-
preisen in Verbindung mit Gewinnspielen 
und Quizveranstaltungen, die redaktionell 
gestaltet sind, ist eine zweimalige Nen-
nung der Firma bzw. zur Verdeutlichung 
des Produkts auch eine zweimalige kurze 
optische Darstellung des Preises in Form 
von Bewegtbildern zulässig. 
 
Die Satzung der Landesmedienanstalten 
über Gewinnspielsendungen und Gewinn-
spiele (Gewinnspielsatzung) bleibt unbe-
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nur ein Entgelt bis zu 0,50 Euro verlangt 
werden; § 13 Abs. 1 Satz 3 bleibt unbe-
rührt. 
 

rührt. Insbesondere sind die Hinweispflich-
ten gemäß § 11 Abs. 2 Gewinnspielsat-
zung zu berücksichtigen: 
 
"Bei Gewinnspielen im Fernsehen, die 
außerhalb einer Gewinnspielsendung ver-
anstaltet werden, sind, jedes Mal wenn 
eine konkrete Teilnahmemöglichkeit eröff-
net wird, Hinweise gem. § 10 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 bis 4 GWS mündlich zu erteilen, 
wenn die Teilnahmemöglichkeit mündlich 
eröffnet wird und durch Bildschirmeinblen-
dung, wenn dies durch Einblendung er-
folgt. Im Rahmen der Darstellung der Auf-
lösung gemäß § 9 Abs. 6 Satz 5 GWS 
haben Hinweise gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 7 GWS durch eine deutlich lesbare 
Bildschirmeinblendung von mindestens 10 
Sekunden Dauer zu erfolgen." 

(2) Der Veranstalter hat der für die Auf-
sicht zuständigen Stelle auf Verlangen 
alle Unterlagen vorzulegen und Aus-
künfte zu erteilen, die zur Überprüfung 
der ordnungsgemäßen Durchführung 
der Gewinnspielsendungen und Ge-
winnspiele erforderlich sind. 
 

 

  
§ 44 

Zulässige Produktplatzierung 
 

Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist 
Produktplatzierung im Rundfunk zuläs-
sig 
 

 

1. in Kinofilmen, Filmen und Serien, 
Sportsendungen und Sendungen der 
leichten Unterhaltung, sofern es sich 
nicht um Sendungen für Kinder handelt, 
oder 
2. wenn kein Entgelt geleistet wird, son-
dern lediglich bestimmte Waren oder 
Dienstleistungen, wie Produktionshilfen 
und Preise, im Hinblick auf ihre Einbe-
ziehung in eine Sendung kostenlos be-
reitgestellt werden, sofern es sich nicht 
um Nachrichten, Sendungen zum politi-
schen Zeitgeschehen, Ratgeber- und 
Verbrauchersendungen, Sendungen für 
Kinder oder Übertragungen von Gottes-
diensten handelt. 
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Keine Sendungen der leichten Unterhal-
tung sind insbesondere Sendungen, die 
neben unterhaltenden Elementen im 
Wesentlichen informierenden Charakter 
haben, Verbrauchersendungen und 
Ratgebersendungen mit Unterhaltungs-
elementen sowie Sendungen in Regio-
nalfensterprogrammen und Fensterpro-
grammen nach § 31.“ 

 

§ 45 
Dauer der Fernsehwerbung 

 

„(1) Der Anteil an Sendezeit für Fern-
sehwerbespots und Teleshopping-Spots
innerhalb einer Stunde darf 20 vom 
Hundert nicht überschreiten. Satz 1 gilt 
nicht für Produktplatzierungen und 
Sponsorhinweise.“ 

 

  
 Ziffer 9 

Eigenpromotion/Fremdpromotion, 
Hinweise auf Begleitmaterial 

 Ziffer 9  Absatz 1 
(2) Hinweise des Rundfunkveranstalters 
auf eigene Programme und Sendungen 
und auf Begleitmaterialien, die direkt 
von diesen Programmen und Sendun-
gen abgeleitet sind, unentgeltliche Bei-
träge im Dienst der Öffentlichkeit ein-
schließlich von Spendenaufrufen zu 
Wohlfahrtszwecken sowie gesetzliche 
Pflichthinweise gelten nicht als Wer-
bung. 

1. Eigenpromotion sind Hinweise auf die 
für einen Veranstalter zugelassenen Pro-
gramme. Sie gelten nicht als Werbung i. 
S. von § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV. 

 2. Die Sender- bzw. Eigenpromotion un-
terliegt nicht den Werbevorschriften. Sie 
dient der Zuschauerbindung. Sie kann 
sich auf das Gesamtprogramm und ein-
zelne Sendungen sowie auf die in ihnen 
handelnden Personen oder auf Veranstal-
tungen sowie sonstige Ereignisse außer-
halb der Programme des Veranstalters 
beziehen. 

 3. Fremdpromotion ist der werbliche Hin-
weis auf einen anderen Rundfunkveran-
stalter als Unternehmen oder dessen 
Dienstleistungen. 

  
 Ziffer 9  Absatz 2 
 1. Hinweise auf Bezugsmöglichkeiten von 

Wiedergaben von Fernsehsendungen des 
Veranstalters unterliegen nicht den Wer-
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bevorschriften. 
 
2. Hinweise auf Produkte und Dienstleis-
tungen (wie z. B. Spiele, Klingeltöne, 
Wallpaper) sowie deren Bezugsquellen 
unterliegen nicht  den Werbevorschriften, 
wenn durch sie der Inhalt der Sendung 
erläutert, vertieft oder nachbearbeitet wird. 
 
3. Die Hinweise dürfen nur im Zusam-
menhang mit der Sendung oder mit Pro-
grammankündigungen von einzelnen 
Sendungen bzw. Sendereihen am jeweili-
gen Sendetag erscheinen. 
 
4. Andere Hinweise, die nicht den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 2 und des 
Absatzes 2 Nr. 1, 2 und 3 entsprechen, 
sind als Werbung zu behandeln. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 7a gel-
ten nicht für reine Werbekanäle 

 

  
§ 45 a 

Teleshopping-Fenster und Eigenwer-
bekanäle 

Ziffer 10 
Teleshopping 

(1) Teleshopping-Fenster, die in einem 
Programm gesendet werden, das nicht 
ausschließlich für Teleshopping be-
stimmt ist, müssen eine Mindestdauer 
von 15 
Minuten ohne Unterbrechung haben. 
Sie müssen optisch und akustisch klar 
als 
Teleshopping-Fenster gekennzeichnet 
sein. 
 

1. Teleshopping-Fenster müssen zu Be-
ginn optisch und akustisch und während 
ihrer gesamten Dauer als "Teleshopping" 
oder "Verkaufssendung" gekennzeichnet 
werden.  
Für die Kennzeichnung gilt Ziffer 3 Abs. 3 
Nr. 2 Satz 2 dieser Richtlinie entspre-
chend. 
 
2. Beim Teleshopping müssen die mit der 
Bestellung anfallenden Kosten deutlich 
dargestellt werden. 
 
3. Auf Teleshopping-Angebote findet § 6 
JMStV Anwendung. 
 
4. Teleshopping-Sendungen mit einer 
Länge von weniger als 15 Minuten sind 
zulässig. Ihre Dauer ist entsprechend § 45 
Abs. 1 RStV zu berücksichtigen. Ziffer 3 
Absatz 3 Nr. 2 bis 4 dieser Richtlinie gel-
ten entsprechend. 
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 Ziffer 11 
Eigenwerbekanäle 

 Ziffer 11  Absatz 1 
(2) Für Eigenwerbekanäle gelten die §§ 
7 und 8 entsprechend. Die §§ 7a und 45
gelten nicht für Eigenwerbekanäle 
 

Eigenwerbekanäle sind eigenständig li-
zenzierte Angebote, deren Inhalte der Ei-
gendarstellung eines Unternehmens in der 
Öffentlichkeit dienen. Sie dienen nicht der 
unmittelbaren Förderung des Absatzes 
von Waren oder Dienstleistungen. Die §§ 
7 und 8 RStV bleiben unberührt. 

  
 Ziffer 11  Absatz 2 
 Durch die Präsentation und Programm-

kennung ist zu gewährleisten, dass Ei-
genwerbekanäle als solche zu erkennen 
sind. 

  
 Ziffer 12 

Ausstatterhinweise /  
Quellenangaben 

 Ziffer 12 Absatz 1 
 Ausstatterhinweise sind am Ende von 

Sendungen zulässig. Sie werden nicht als 
Werbung behandelt, sofern sie wie 
Sponsorhinweise gemäß Ziffer 7 Absatz 3 
Nr. 2 dieser Richtlinie gestaltet sind. 

 Darüber hinausgehende Hinweise sind 
wie Werbung zu behandeln. 

  
 Ziffer 12 Absatz 2 
 Im Verlauf der Einblendung von Grafiken 

(Zeiteinblendungen, Spiel- und Messstän-
de etc.) bei Sportberichterstattungen kön-
nen Firmennamen oder Produktnamen 
von technischen Dienstleistern abgebildet 
werden, wenn diese im direkten funktiona-
len Zusammenhang mit der Einblendung 
stehen. Dieser liegt insbesondere bei der 
Zurverfügungstellung der für die Erstellung 
der Grafiken oder der für die Ermittlung 
der Ergebnisse erforderlichen Hard- 
und/oder Software vor. 
Im Übrigen gelten die internationalen Re-
gelungen und Standards für die Einblen-
dung von Zeitberechnungs- und Daten-
verarbeitungsfirmen bei der Übertragung 
von Sportveranstaltungen. 
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 Ziffer 13 
Verlags TV 

 Ziffer 13 Absatz 1 
 Bei Verlags TV handelt es sich um Sen-

dungen, die in der Regel als zugelieferte 
TV-Magazine innerhalb eines Gesamtpro-
gramms eines Rundfunkveranstalters 
ausgestrahlt werden und die angesichts 
ihres Namens und ihrer journalistischen 
Ausrichtung Bezug zu einem publizisti-
schen Werk aus dem Printbereich haben 
(als Beispiele sind hier u.a. „Spiegel TV“, 
„Focus TV“, „Stern TV“ oder Süddeutsche 
Zeitung TV“ zu nennen). 

  
 Ziffer 13 Absatz 2 
 Verlags TV-Sendungen gelten unter den 

nachfolgenden Voraussetzungen nicht als 
Werbung: 
 
1. Verlags TV-Sendungen dürfen durch 
ihren Inhalt und ihre Gestaltung nicht ei-
nen direkten Hinweis auf die nächste bzw. 
aktuelle Ausgabe des Printproduktes ent-
halten. 
 
2. Bei der Erwähnung des Verlages oder 
des Printproduktes in der Sendung dürfen 
keine werblichen Effekte in den Vorder-
grund rücken. 
 
3. Bei den Printprodukten handelt es sich 
nicht um Begleitmaterialien im Sinne des  
§ 45 Abs. 2 RStV und der Ziffer 9 dieser 
Richtlinie, auf die in den Verlags TV-
Sendungen hingewiesen werden darf. 

§ 63 
Übergangsbestimmung für Produkt-

platzierungen 

 

§ 7 Abs. 7 und die §§ 15 und 44 gelten 
nicht für Sendungen, die vor dem 19. 
Dezember 2009 produziert wurden. 

 

Protokollerklärung aller Länder zu § 7 
Abs. 7 des Rundfunkstaatsvertrages 

 

„Die Länder erwarten von den Rund-
funkveranstaltern, dass sie mit den Ver-
bänden der werbetreibenden Wirtschaft 
und der Produzenten zu Produktplatzie-
rungen einen verbindlichen Verhaltens-
kodex vereinbaren.“ 

 

 


